
Heute jung, morgen arm?
Keine guten Aussichten für den Ruhestand: Die Gefahr der Altersarmut für Jugendliche und junge Erwach-

sene steigt. Kürzlich durchgeführte Studien zeigen zwei maßgebliche Gründe dafür auf. Einerseits wird das 
Arbeitsleben immer lückenhafter, andererseits kümmert sich die Jugend zu wenig um ihre Altersvorsorge. 

Arbeitsleben hat sich verändert
Immer wieder Phasen ohne Job, 

befristete Dienstverhältnisse, Er-
werbsminderungsrente – das Ar-
beitsleben hat sich verändert. Die 
Erwerbsbiografien vieler Menschen 
sind kürzer und lückenhafter ge-
worden. Das zeigt eine von der 
Hans-Böckler-Stiftung geförderte 
Studie. Dabei untersuchten Wissen-
schaftler, wie sich das Arbeitsleben 
zwischen 1984 und 2007 verändert 
hat. Sie verglichen drei Phasen: 

Berufseinstieg (Alter 20 bis 30) 1.	
Kernerwerbsphase (30 bis 50)2.	
Altersübergang (51 bis 65).3.	

Der größte Unterschied ergab sich 
dabei für die Berufseinsteiger. Durch 
längere Ausbildungszeiten hat sich 
der Start nach hinten verschoben. 
Eklatant ist, dass bereits die 20- bis 
30-Jährigen immer häufiger von Ar-
beitslosigkeit und teilweise sogar von 
Dauerarbeitslosigkeit betroffen sind. 
Egal ob in West- oder Ostdeutsch-
land, ob Männer oder Frauen, dieses 

Risiko stieg für alle. Beispielsweise 
war in den Jahren 1985 bis 1989 
nur jeder hundertste zweieinhalb 
Jahre ohne Job. Zwischen 1991 und 
2007 stieg dieses Risiko fünffach an. 
Durch die Arbeitslosigkeit werden 
weder Berufskenntnisse noch rele-
vante Rentenansprüche gesammelt. 
Auch ist der Anteil der Vollzeitbe-
schäftigten gesunken – vor allem bei 
den Frauen. 

Bei den 30- bis 50-Jährigen blieb 
die Erwerbsbiografie laut Studie 
großteils konstant. Mit dem Unter-
schied, dass mehr Frauen arbeiten 
– allerdings häufig nicht in Voll-
zeitbeschäftigung. Beim Vergleich 
der Altersübergänge zeigte die Un-
tersuchung zwei wesentliche Un-
terschiede: Mehr Menschen gehen 
vorzeitig in Rente, das Risiko der 
Arbeitslosigkeit hat sich seit 1989 
verdoppelt. 

Die Studienautoren prognostizie-
ren, dass die Summe dieser Verän-
derungen große Probleme in der Al-
terssicherung verursachen werden. 

Jugend sorgt zu wenig vor
Das Niveau der gesetzlichen Al-

tersvorsorge wird bis zum Jahr 2030 
erheblich sinken. Dadurch wird die 
Lücke zwischen dem, was benötigt 
wird und der gezahlten Rente im-
mer größer. Eine Studie im Auftrag 
des Versorgungswerks Metall-Rente 
zeigt, dass viele junge Arbeitnehmer 
diese Lücke nicht ausgleichen. Die 
Jugendlichen seien zwar zur Vorsor-
ge bereit, wüssten aber zu wenig um 
die Möglichkeiten. Nur ein Drittel 
wüsste, was eine Riester-Rente ist.  
„Und die, die vorsorgen, sparen zu 
wenig“, wies der Geschäftsführer 
von Metall-Rente, Heribert Krach, 
hin. Seine Forderungen an die Po-

Erhöhtes Altersarmutsrisiko für junge Menschen
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Geändertes Erwerbsleben sowie mangelnde Altersvorsorge junger Arbeit-
nehmer lassen Lücken in der Rente gößer werden – Altersarmut droht. 
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Jüngere erwartet ein
wechselhaftes Erwerbsleben 
Mehr als die Hälfte der Zeit waren ...
... von allen 20- bis 30-Jährigen ... 

... von allen 31- bis 50-Jährigen ...
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Kernerwerb
Dieser blieb weitge-
hend unverändert. 
Deutlich gestiegen ist 
der Anteil der arbei-
tenden Frauen – oft 
nicht in Vollzeitjobs, 
sondern in geringfü-
giger oder Teilzeitbe-
schäftigung. 

Altersübergang
Ein immer größerer 
Teil ist von Arbeits-
losigkeit betroffen. 
Zwischen Arbeits-
ende und Renten-
beginn schiebt sich 
immer öfter eine 
schwierige Überbrü-
ckungsphase. 

Einstiegsphase
Die Berufseinstiegs-
phase hat sich am 
deutlichsten verän-
dert. Bereits bei den 
20 bis 30-Jährigen 
spielt Arbeitslosig-
keit eine wachsende 
Rolle.  

litik: ein Schulfach Wirtschaft, eine 
Vereinfachung des Fördersystems 
zur betrieblichen Vorsorge so-
wie eine Art Automatismus wie es  
beispielsweise in den USA gibt, so-
dass Jugendliche nicht von sich aus 
aktiv werden müssen. 

Angesichts der belegten hohen 
Arbeitslosigkeit auch schon bei 
jungen Menschen kann die bessere 
Information und Vereinfachung von 
Vorsorgesystemen sicherlich nur ein 
hilfreicher Aspekt sein. Entschei-

dend wird sein, ob sich die jungen 
Menschen eine zusätzliche Alters-
vorsorge auch leisten können. 

Der SoVD hat in der Vergangenheit 
immer wieder auf das wachsende 
Risiko der Altersarmut aufmerksam 
gemacht. Mit einem 10-Punkte-Pro-
gramm hat der Verband Vorschläge 
eingebracht, wie auf die veränder-
ten Rahmenbedingungen reagiert 
werden könnte. Dieses Konzept ist 
im Internet unter www.sovd.de/ 
altersarmut veröffentlicht.� cm

Harte Nuss Härtefallregelung
Die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Härtefallregelung zu Hartz IV wurde be-

reits im Bundestag beschlossen. Zu beachten ist, dass Hilfebedürftige nur im individuellen 
Einzelfall damit auch Erfolg haben können. Denn geltende Gesetze können nicht umgangen, 
bestehende Pauschalregelungen nicht durchgesetzt werden. 

Wann gilt die Härtefallregelung? 
Drei Voraussetzungen müssen gege-
ben sein:

Es muss ein besonderer, a- 1.	
typischer Bedarf sein, der nicht 
durch die Regelleistung abge-
deckt ist. 
Er muss laufend sein.  2.	
Der Bedarf muss unabweisbar, 3.	
also zwingend sein. Das heißt 
auch, dass der Bedürftige zuerst 
Mittel „umschichten“ oder den 
Bedarf durch Leistungen Drit-
ter ausgleichen muss.  

Die Regelung kann mitunter auch 
deshalb zur schwer zu knacken-
den Nuss werden, da damit weder 
geltende Gesetze umgangen, noch 
Pauschalen durchgesetzt 
werden kön-
nen. So kann 
es sein, dass 
die Härtefall-
regelung trotz 
vorliegender Kri-
terien nicht greift. Ein 
Beispiel: Die Klage einer 
Familie, die für ihren sechs-
jährigen Sohn einen Mehrbedarf 
wegen Schwerbehinderung geltend 
machte, wurde 
abgewiesen. 
Ein solcher 
(pauschaler) 

Zuschlag zum Arbeitslosengeld II 
für Kinder unter 15 Jahren sei vom 
Gesetz ausgeschlossen. Daher könn-
ten sich die Kläger nicht auf die Här-
tefallregelung berufen (AZ: B 14 AS 
3 / 09 R). 

Das bedeutet zwar, dass die Pau-
schale für Erwerbsunfähige nicht 
geltend gemacht werden kann. 
Heißt aber nicht automatisch, dass 
nicht doch ein besonderer, laufender, 
unabweisbarer Mehrbedarf für das 
schwerbehinderte Kind besteht. Nur 
muss dieser für den konkreten Ein-
zelfall definiert und geprüft werden. 
Bei einem ähnlichen Fall einer er-

Hartz-IV-Härtefälle bedürfen konkreter Einzelfallprüfung

wachsenen Frau wurde die höhere 
Leistung ebenfalls abgelehnt. Nach 
der gesetzgeberischen Intention sei 
die Leistung für Mehrbedarf er-
werbsunfähigen Leistungsempfän-
gern vorbehalten, so das Gericht. 
Allerdings räumten die Richter in 
der Urteilsbegründung ein, dass es 
Anhaltspunkte gebe, dass eine aty-
pische Bedarfslage vorliegen könnte 
(AZ: B 4 AS 29 / 09 R). Das heißt, wür-
de der Fall noch einmal vorgebracht 
und der für diesen Einzelfall indivi-
duelle Mehrbedarf belegt werden, 
könnte die Härtefallregelung grei-
fen. Wie beispielsweise im nach-
folgenden Fall zu Schulgeldkosten 
geschehen.

Schülerfahrtkosten 
als Härtefall 
Zwei Schüler 

und Mitglie-
der einer 

Hartz-IV-Bedarfs-
gemeinschaft beantragten 

die Übernahme der Schüler-
fahrtkosten von rund 80 Euro im 
Monat. Die Arbeitsgemeinschaft 
(Arge) lehnte ab. Auch einen Här-

tefall wollte 
sie nicht gel-
ten lassen. 
Der Bedarf 

sei nicht zwingend, da der Weg auch 
mit dem Fahrrad zu bewältigen sei. 
Das Sozialgericht Detmold sah das 
anders. Auch wenn Ansprüche im 
Hinblick auf einen besonderen, 
laufenden, unabweisbaren Bedarf 
angesichts der engen und strikten 
Tatbestandsvoraussetzungen nur 
in seltenen Fällen entstehen, sei 
ein derartiger Bedarf im Fall der 
Übernahme der Schulwegkosten 
gegeben, hieß es in der Urteilsbe-
gründung (AZ: S 12 AS 126 / 07). Das 
Urteil ist nicht rechtskräftig und 
derzeit beim Landessozialgericht 
Nordrhein-Westfalen anhängig. Es 
bleibt abzuwarten, ob diese nächste 
Instanz den Härtefall bestätigt. 

Nicht nur am 
Härtefallkatalog orientieren 

Wer einen Härtefall geltend ma-
chen will, sollte den Mehrbedarf   
nach den drei Kriterien möglichst 
genau definieren und belegen. Die 
Behörde ist zur Prüfung des Sach-
verhaltes verpflichtet. Als Richtli-
nie dient der Härtefallkatalog der 
Bundesagentur für Arbeit. Dieser 
ist eher knapp gehalten und keines-
falls abschließend. Das heißt, findet 
man seinen Bedarf nicht in dieser 
Liste, kann es sich dennoch um einen 
Härtefall handeln. SoVD-Mitglieder 

können sich mit den Beratungsstel-
len besprechen, ob ein Härtefall vor-
liegt bzw. ob ein Widerspruch gegen 
eine erfolgte Ablehnung sinnvoll er-
scheint. � cm

Härtefälle laut Katalog:
nicht verschreibungspflichti-•	
ge Arznei-/Heilmittel
Putz-/Haushaltshilfe für  •	
Rollstuhlfahrer
Kosten zur Wahrnehmung •	
des Umgangsrechts
Nachhilfeunterricht•	
im Umfang und Ausmaß ver-•	
gleichbare Fälle

Nicht als Härtefall gelten: 
Praxisgebühr •	
Schulmaterialien und Schul-•	
verpflegung 
Bekleidung / Schuhe in Über-•	
größen 
krankheitsbedingter Ernäh-•	
rungsbedarf

Der Härtefallkatalog mit wei-
teren Details kann im Internet 
auf www.arbeitsagentur.de in 
der Rubrik Weisungen / Ar-
beitslosengeld II / Geschäftsan-
weisungen eingesehen werden.
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Härtefallregelung zu Hartz IV kann zum Irrgarten werden. Wann ein besonderer 
Bedarf als Härtefall gilt, ist nicht eindeutig zu sagen, sondern bedarf immer einer 
konkreten Darlegung und Prüfung für den jeweiligen Einzelfall.  
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